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Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses am Montag, 11. April 2016, 16 Uhr im  
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a, I. OG 

 
Tagesordnung 

 
1. Situation der Berufsintegrationsklassen und Übergangsklassen in Schwabach 
  
2. Förderungen aus den Kulturfonds 2010 bis 2016 
  
3. Jahresbericht Stadtarchiv 
  
4. Stadtbibliothek Schwabach - Ist-Stand und Perspektiven 
 
 
Stadt Schwabach, 05.04.2016 
 
 
Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
 
 
Öffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am Dienstag, 12. April 2016, 16 Uhr 

 im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a, I. OG 
 
  
Tagesordnung 

 

1. Antrag auf Baugenehmigung, Aufstockung eines Wohn- und Geschäftshauses um ein Penthouse, 
Rathausgasse 9, 91126 Schwabach 

 
 
Stadt Schwabach, 05.04.2016 
 
 
Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
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Bürgerversammlung Gesamtstadt mit Schwerpunkt „Ost/Gartenheim“ 

am Mittwoch, 13. April, 19:30 Uhr, Turnhalle der Johannes-Helm-Schule 
 

Gemäß Artikel 18 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ergeht hiermit an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Schwabach die 

 

Einladung zu einer Bürgerversammlung  

mit Schwerpunkt „Ost/Gartenheim“ 

für Mittwoch, 13. April 2016, um 19:30 Uhr, 

in der Turnhalle der Johannes-Helm-Schule, Schwabach, Penzendorfer Straße 10 

 

Vorsitz:  Oberbürgermeister Thürauf 

   

Tagesordnung: 

 1. Begrüßung 

 2.  Ausbau A 6 

 3. Breitbandausbau 

 4. Diskussion, Anregungen, Wünsche, Beschwerden aus der Bürgerschaft 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht private Einzelfälle, sondern nur Probleme 
von allgemeinem Interesse behandelt werden können. Ausgenommen sind ferner Anträge und Wünsche für 
deren Erfüllung Bundes-, Landes- oder andere nicht-städtische Körperschaften zuständig sind. 

 

Stadt Schwabach, 17.03.2016 

Matthias Thürauf 
Oberbürgermeister 
 

 Straßensperrung Rosenhang vom 11. bis zum 13. April 
 

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Straße Rosenhang im Bereich der Einbahnstraße vom 11. April 2016 bis 
13. April 2016 sowohl für den Verkehr als auch für Fußgänger gesperrt. 

Die Zufahrt zur Straße Rosenhang ist über die Straße Im Tiefen Tal möglich. 
 
 
Stadt Schwabach, 06.04.2016 
 
Knut Engelbrecht 
Rechtsrat 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen für das 
Haushaltsjahr 2016 

 
Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2016 der Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 
KommZG i.V.m. § 22 Abs. 2 der Verbandssatzung wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 im 
Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 4 am 15. April 2016 amtlich bekannt gemacht. 
 
Weißenburg, 08.04.2016 
 
Stephan Wagner 
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Kinderkirchweih 2016 

 
Die Kinderkirchweih findet vom 15. Bis 19.04.2016 auf dem Königsplatz und dem Martin-Luther-Platz statt. 
 
Als Betriebszeiten werden festgesetzt: 
      Beginn:   Ende: 
Freitag, den 15.04.2016   11:00 Uhr  21:30 Uhr 
Samstag, den 16.04.2016   11:00 Uhr  21:30 Uhr 
Sonntag, den 17.04.2016   11:00 Uhr  20:30 Uhr 
Montag, den 18.04.2016   11:00 Uhr  20:30 Uhr 
Dienstag, den 19.04.2016   11:00 Uhr  20:30 Uhr 
 
Die Öffnungszeiten der gastronomischen Betriebe am Festplatz werden gesondert festgesetzt. 
 
Lautsprecher dürfen auf dem Festplatz nur so betrieben werden, dass vor den Fenstern der nächstgelegenen 
Wohnungen während des Festbetriebes ein Immissionswert von 70 Dez. (A) eingehalten wird. Es wird darauf 
hingewiesen, dass während der Kinderkirchweih das Radfahren in der Fußgängerzone untersagt ist. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass das Mitbringen von alkoholischen Getränken jeglicher Art, an allen öffentlich 
zugänglichen Flächen, in einem Umkreis von 300m um das Festgelände laut Verordnung untersagt ist. 
 
 
Stadt Schwabach, 07.04.2016 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 


